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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1987

Index

EStG

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1

EStG 1972 §65

Rechtssatz

Werbungskosten, die erst nach Beendigung eines Dienstverhältnisses anfallen, können auf der Lohnsteuerkarte für ein

späteres Dienstverhältnis eingetragen werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen dafür vorliegen. Die Bestimmung

des § 65 EStG 1972 hindert dies nicht.
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